
In der Senatssitzung am 12. Dezember 2023 beschlossene Fassung 

Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz 
Bremen, 06.12.2023 

L 9 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 12.12.2023 

„Auswirkungen der Pflegereform 2021 auf die Eigenanteile von  

Pflegeheimbewohner*innen im Land Bremen“ 

(Anfrage für die Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) 
 

A. Problem 

Die Fraktion DIE LINKE hat für die Fragestunde der Bürgerschaft (Landtag) folgende Anfrage 
an den Senat gestellt: 

 
Wir fragen den Senat: 
 

1. Wie lange leben Pflegeheimbewohner*innen in Bremen und Bremerhaven im 
Durchschnitt in einem Pflegeheim? 

2. Wie groß war der Anteil an Pflegeheimbewohner*innen in Bremen und Bremerhaven, 
welche bis zu 12 Monate, 12-24 Monate, 24 bis 36 Monate und länger als 36 Monate 
im Pflegeheim lebten? (Bitte für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und für Stand 
Oktober 2023 angeben) 

3. Führen die mit der Pflegereform 2021 eingeführten Zuschläge zum Eigenanteil an den 
Pflegekosten sowie die geplante Anhebung dieser Zuschläge im kommenden Jahr 
nach Ansicht des Senats zu spürbaren Entlastungen von Pflegeheimbewohner*innen 
im Land Bremen? 

 
 
 

B. Lösung 

Auf die vorgenannte Anfrage wird dem Senat folgende Antwort vorgeschlagen: 

 

Zu Frage 1: 

Eine Antwort auf diese Frage für Bremen und Bremerhaven ist nicht möglich. Um diese Daten 
zu erheben, müssten alle Pflegekassen die personenbezogenen Daten zum Merkmal „Einzug 
in stationäre Versorgung“ auswerten. Dieses ist bisher weder in der gesetzlich festge-
schriebenen SGB XI-Statistik noch im Landespflegebericht erfolgt. Zusätzlich zu den Daten 
der Pflegekassen müssten die Sozialhilfeträger Bremen und Bremerhaven die stationäre Hilfe 
zu Pflege-Fällen dahingehend auswerten, wie lange nicht-pflegeversicherte Personen jeweils 
in Bremer/Bremerhavener Pflegeheimen leben. Erst alle Daten zusammen ließen eine Antwort 
auf die beschriebene Frage zu.  
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Es gibt in unregelmäßigen Abständen statistische Erhebungen zu diesem Thema, jedoch 
nicht heruntergebrochen auf Regionen. Festzustellen ist, dass die Verweildauern in 
stationären Pflegeeinrichtungen abhängig von Alter, Geschlecht und individuellen Bedarfen 
sind. Frauen leben tendenziell länger in stationären Pflegeeinrichtungen als Männer. 
Personen mit höheren Pflegegraden bei Einzug leben in der Regel kürzer in stationären 
Pflegeeinrichtungen als Personen mit beispielsweise Pflegegrad 1 bei Einzug. Laut 
vorhandenen nicht-repräsentativen Schätzungen liegt die durchschnittliche Verweildauer bei 
ca. 2,5 Jahren.  

Zu Frage 2: 

Diese Daten stehen wie bereits zu Frage 1 beschrieben nicht zur Verfügung. Sie könnten im 
Rahmen der SGB XI-Statistik erhoben werden, sofern diese Merkmale der Auflistung im § 109 
SGB XI hinzugefügt werden. Um alle Pflegeheimbewohner:innen statistisch zu erfassen, 
müssten zudem die Daten der Sozialhilfeträger über nicht-pflegeversicherte  Menschen 
einbezogen werden. Auch diese Daten sind bisher nicht im Rahmen der Bundesstatistik SGB 
XII abgefragt. 

Die Einführung der Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen 
durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung ist erst zum 01.01.2022 
erfolgt. Vorher wurde die Dauer des Aufenthalts in stationären Pflegeeinrichtungen im 
Leistungsbezug der Hilfe zur Pflege nicht erfasst. Inwiefern Daten bei Pflegekassen für vor 
2022 verstorbene versicherte Personen plausibel erhoben werden können, kann nicht 
eingeschätzt werden. Eine vollständige Datenerfassung - sofern bundespolitisch gewollt - 
könnte daher lediglich ab 2022 hergestellt werden.  

Zu Frage 3: 

Grundsätzlich hat die Einführung des § 43c SGB XI zum 01.01.2022 eine deutliche Entlastung 
für die Finanzierung der pflegerischen Eigenanteile gehabt. Diese Entlastung ist auch 
weiterhin vorhanden. Andererseits haben weitergehende gesetzliche Änderungen dazu 
geführt, dass die pflegerischen Eigenanteile seither wieder deutlich ansteigen: die 
Tariftreueregelung seit September 2022 oder die neue Personalbemessung in stationären 
Pflegeeinrichtungen - § 113c SGB XI - zum 01.07.2023 genannt, andererseits haben hohe 
Entgeltsteigerungen infolge von Inflation diese Einspareffekte im Einzelfall bereits wieder fast 
vollständig aufgezehrt. Es ist damit zu rechnen, dass die geplante Dynamisierung der 
Pauschalen zum 01.01.2024 dazu führen, dass die pflegerischen Eigenanteile kurzfristig 
sinken, jedoch langfristig aufgrund diverser Kostensteigerungen weiter steigen. 

Insgesamt ist anzumerken, dass ohne Einführung des § 43c SGB XI heute noch deutlich 
höhere pflegerische Eigenanteile zu finanzieren wären. 

 

C. Alternativen 

Alternativen werden nicht vorgeschlagen. 

D. Finanzielle, personalwirtschaftliche und genderbezogene Auswirkungen 

Die Beantwortung der Anfrage hat keine finanziellen, personalwirtschaftlichen oder 
genderrelevanten Auswirkungen. 
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E. Beteiligung und Abstimmung 

Nicht erforderlich 

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 

Geeignet nach Beschlussfassung im Senat. Einer Veröffentlichung über das zentrale 
elektronische Informationsregister steht nichts entgegen. 

G. Beschluss 

Der Senat stimmt entsprechend der Vorlage der Senatorin für Gesundheit, Frauen und 
Verbraucherschutz vom 06.12.2023 der mündlichen Antwort auf die Anfrage der Fraktion der 
DIE LINKE für die Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) zu. 
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